
Beschluss des Bezirksamtes Neukölln von Berlin vom 29.11.2016 zur 
Bezirksamtsvorlage Nr. 21/16- N 
 
 
Gegenstand des Antrages: 
Beschluss der BVV vom 25.10.2016 
Drs.-Nr.: 1687/XIX 
 
Bebauungsplan XIV-290b 
(„Am Großen Rohrpfuhl“) 

 
 
 
Das Bezirksamt beschließt, die aus der Anlage ersichtliche Vorlage zur 
Kenntnisnahme - Schlussbericht - der Bezirksverordnetenversammlung zu 
unterbreiten.  
 
 



Drucksachen 
der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln von Berlin 
XIX. Wahlperiode 
 

 
               Sitzung am:  

Drs. Nr.: 1687/ XIX 
         Lfd. Nr.:  

 

 
Vorlage zur Kenntnisnahme 
- Schlussbericht - 
 
 
Betr.: Bebauungsplan XIV-290b („Am Großen Rohrpfuhl“) 
 
Der Bebauungsplan XIV-290b vom 08.03.2016 für die Grundstücke Eichenauer Weg 
55/59B, Am Großen Rohrpfuhl 1, 3-12, 14/18, 20-30, 32/38, Waßmannsdorfer 
Chaussee 28/32 und 40/42 sowie den Abschnitt des Eichenauer Wegs zwischen 
Waßmannsdorfer Chaussee und der südöstlichen Grenze des Grundstücks 
Eichenauer Weg 61 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow ist am 25.10.2016 durch 
Rechtsverordnung des Bezirksamtes Neukölln festgesetzt worden. 
 
Die Verordnung ist am 11.11.2016 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin Nr. 29 
auf Seite 833 verkündet worden. 
 
Das Bezirksamt sieht damit den Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung  
(Drs.Nr. 1687/XIX) als erledigt an. 
 
 
Berlin-Neukölln, den 24.11.2016 
 
 
 
___________________ _____________________ 
Dr. Giffey Biedermann 
Bezirksbürgermeisterin  Bezirksstadtrat 
 


